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(54) Steiggerät, nämlich Klapptritt oder Trittleiter

(57) Die Erfindung betrifft ein Steiggerät, nämlich
Klapptritt oder Trittleiter mit einem Steigteil (1), einem
Stützteil (2) und wenigstens einem Koppel- und Haltee-
lement (3),
- wobei das Steigteil (1) und das Stützteil (2) schwenkbar
miteinander verbunden sind,
- wobei das Steigteil (1) zwei Holme (10) und wenigstens
zwei Stufen (15, 16) aufweist,
- wobei die Stufen je einen ersten Bereich haben, der
schwenkbar an den Holmen (10) befestigt ist, und je ei-
nen zweiten Bereich haben,
- wobei die zweiten Bereiche der Stufen (15, 16) mit dem
Koppel- und Halteelement (3) schwenkbar verbunden
sind,
- wobei das Koppel- und Halteelement (3) und das Stütz-
teil (2) über wenigstens eine Führung mit dem Koppel-
und Halteelement (3) als führenden Teil und einem ge-
führten Teil (231) geführt zueinander bewegbar sind,
- wobei das geführte Teil (231) fest mit dem Stützteil (2)
verbunden ist,
- wobei das führende Teil eine Ausnehmung (32) hat,
und die Ausnehmung (32) einen ersten Abschnitt (321)
hat, der Bewegungsrichtungen des geführten Teils (231)
beim Aufstellen des Steiggerätes bzw. beim Zusammen-
klappen des Steiggerätes vorgibt,
- wobei der zweite Bereich einer obersten Stufe (16) der
Stufen (15, 16) in einem aufgestellten Zustand auf dem
Stützteil (3) aufliegt,

wobei

- die Ausnehmung (32) im führenden Teil einen zweiten
Abschnitt (322) aufweist, welcher in einem aufgestellten
Zustand von dem geführtem Teil (231) durchgriffen ist
oder in welchen in einem aufgestellten Zustand das ge-
führte Teil (231) eingreift, wobei das geführten Teil (231)
einen Abstand zu einem steigteilseitigen Rand der Aus-
nehmung (32) des führenden Teils hat und/oder
- die Ausnehmung im führenden Teil einen dritten Ab-
schnitt (323) aufweist, in welche das geführte Teil (231)
in einem zusammengeklappten Zustand eingreift, wobei
der dritte Abschnitt (323) Bewegungsrichtungen vorgibt,
die nicht parallel zu der Bewegungsrichtung des geführ-
ten Teils (231) in dem ersten Abschnitt im führenden Teil
beim Aufstellen des Steiggerätes sind.



EP 2 660 419 A3

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 2 660 419 A3

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55


	Bibliographie
	Zusammenfasung
	Recherchenbericht

